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D e r Antrag befindet sich auf der Seite 3.1  
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A n t r a g  N r . :  0 0 6 7 / 2 0 2 3 / A N   

B ri efk opf des A ntragste lle rs: 

16.06.2023 

Tagesordnungspunkt Gemeinderat 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

für die nächste Sitzung des Gemeinderats beantragen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
gemäß § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Heidelberg im 
öffentlichen Teil die Aufnahme des Tagesordnungspunktes: 

M üllaufkommen durch Einwegverpackungen eindämmen | Verpackungssteuer für Heidelberg! 

Die Verwaltung wird aufgefordert,  

 dem am 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Tübinger Modell (welches nun durch das 
Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde) folgend eine Satzung zur Erhebung einer 
kommunalen Steuer auf Einwegverpackungen von Speisen und Getränken, die zum 
sofortigen Verzehr abgegeben werden, zu erarbeiten.  

B egründung: 
Die öffentlichen Flächen in Heidelberg werden durch weggeworfene Plastik-Einwegverpackungen 
im Gastro-Bereich zunehmend belastet. Getränke-Becher, Salad-Bowls, Asia-Food-Behältnisse, 
Smoothie-Becher et cetera müssen von den Heidelberger Diensten eingesammelt werden.  
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Dadurch entstehen der Stadt zusätzliche Kosten, überdies ist die Umweltbelastung erheblich, 
ebenso wie bei Coffee-to-go-Bechern. Wir bitten vor diesem Hintergrund die Verwaltung, eine 
entsprechende Satzung in Anlehnung an die seit Januar 2022 bestehende Verpackungssteuer in 
Tübingen zu erarbeiten. 

Wir hatten bereits im Jahr 2019 einen Antrag zur Erarbeitung einer Verpackungssteuer-Satzung 
gestellt – damals hat uns die Verwaltung empfohlen den Antrag zurückzustellen bis die neue EU-
Einwegkunststoff-Richtlinie bis zum 03.07.2021 in Kraft tritt und die Rechtmäßigkeit der 
Verpackungssteuer in Tübingen gesichert ist. (Vergleiche Drucksache 0173/2019/IV) Beide Fälle 
sind nun eingetreten und vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung erneut, eine Satzung für 
eine Verpackungssteuer in Anlehnung an das Tübinger Modell zu erarbeiten. 

g e z e i c h n e t  S P D - F r a k t i o n  
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